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1 AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt Unterschleißheim plant mit dem Bebauungsplan Nr. 154 „Wohngebiet südlich Kie-

bitzstraße“ ein Wohngebiet auszuweisen. Das Plangebiet steht im Einflussbereich der, im Os-

ten verlaufenden Bundesstraße B13 und der westlich verlaufenden südliche Ingolstädter 

Straße und soll als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden.  

Die C.HENTSCHEL CONSULT Ing.-GmbH wurde von der Stadt Unterschleißheim mit der 

schalltechnischen Untersuchung für das Vorhaben beauftragt. Folgendes wird untersucht 

 Zu erwartende Immissionsbelastung durch Straßenverkehr 

 Zu erwartende Verkehrszunahme durch das Plangebiet 

 Zu erwartende Immissionsbelastung aus dem Parkplatzverkehr in der Nachbarschaft 

Der schalltechnischen Untersuchung liegt der Bebauungsplanentwurf Szenario 3 zugrunde. 

 

2 UNTERLAGEN 

Der schalltechnischen Untersuchung lagen folgende Unterlagen zu Grunde: 

/a/. Ortsbesichtigung am 12.06.2019  

/b/. B-Plan 154 -Wohngebiet südlich Kiebitzstraße, Stand 19.06.2019  
Verfasser: Architekturbüro Hofmaier 

/c/. Planungsentwurf B-Plan 154, Architekturbüro Hofmaier, Bebauungskonzept Var. 1a, 
Grundrisse TG und EG, Stand 05.04.2019 

/d/. Beschlussvorlage Stadt Unterschleißheim, 12.04.2019 

/e/. Unterschleißheim Aktualisierung Verkehrsmodell vom 09./10. Oktober 2012 der Firma 
BDC Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH 

/f/. Verkehrsmengenatlas 2015 

/g/. Bebauungspläne BP 89C, BP 130, BP 130a und BP 130b Unterschleißheim 



 

 

 

1967-2019 Bericht V01.docx Seite 2 
 

3 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 

3.1 Bauleitplanung 

Gemäß § 1 Abs. 5 Baugesetzbuch sind in der Bauleitplanung unter anderem die Belange des 

Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Schallschutz wird dabei für die Praxis durch die DIN 

18005 [1] "Schallschutz im Städtebau" konkretisiert. 

Nach DIN 18005 [1] sind bei der Bauleitplanung, gemäß dem Baugesetzbuch und der Baunut-

zungsverordnung (BauNVO) in der Regel den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen 

(z.B. Bauflächen, Baugebiete, sonstige Flächen), die nachfolgend in Tabelle 1 aufgeführten 

Orientierungswerte den Beurteilungspegeln zuzuordnen. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung 

ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffen-

den Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastung zu erfül-

len. 

Tabelle 1 Orientierungswerte (ORWDIN18005) nach DIN 18005 [1] 

Gebietsnutzung 
Tags Nachts 

(6.00-22.00 Uhr) (22.00-6.00 Uhr) 

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 50 dB(A)/55 dB(A) 

Misch- / Dorfgebiet (MI/MD) 60 dB(A) 45 dB(A)/50 dB(A) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 40 dB(A)/45 dB(A) 

Reines Wohngebiet (WA) 50 dB(A) 35 dB(A)/40 dB(A) 

 

Der niedrigere ORW in der Nacht gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm und der höhere 

für Verkehrslärm. Ein eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) wird gemäß DIN 18005 [1] als 

Gewerbegebiet (GE) eingestuft und beurteilt. 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-

wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im 

Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen 

werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere 

geeignete Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

Die DIN 18005 [1] weist darauf hin, dass bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A), selbst bei nur 

teilweise geöffnetem Fenster, ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich ist.  

Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern für Bau und Verkehr 

führt in einem Rundschreiben vom 25.07.2014 in den Kapiteln II.1.1.b) und II.4.2 aus, dass die 

in der DIN 18005 [1] niedergelegten Orientierungswerte für den Fall, dass eine schutzbedürf-

tige Nutzung an einen bestehenden Verkehrsweg herangeplant wird, abwägungsfähig sind:  
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 „(…) Im Bauleitplanverfahren ist die Gemeinde allerdings nicht von vorneherein gehindert, 

im Wege der Abwägung Nutzungen festzulegen, die die Richtwerte der DIN 18005 über- 

oder unterschreiten.  Dies folgt […] daraus, dass die technischen Regelwerke gerade kei-

nen Rechtssatzcharakter haben, sondern nach der Rechtsprechung (vgl. BVerwG, Urt. V. 

22.03.2007 – 4 CN 2.06 juris -) lediglich … als Orientierungshilfen im Rahmen gerechter 

Abwägung herangezogen werden können.  

 

 Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten werden, desto gewichtiger 

müssen allerdings die für die Planung sprechenden städtebaulichen Gründe und Belange 

sein, und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen Möglichkeiten aus-

zuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern. […] 

 

 [Es] ist zunächst insbesondere in Erwägung zu ziehen, ob Verkehrslärmeinwirkungen durch 

Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes vermieden werden können […] 

 

 Bei der Planung und Abwägung sind des Weiteren auch die vernünftigerweise in Erwägung 

zu ziehenden Möglichkeiten des passiven Schallschutzes auszuschöpfen […]. […]  

 

 Mit dem Gebot gerechter Abwägung kann es auch (noch) vereinbar sein, Wohngebäude an 

der dem Lärm zugewandten Seite des Baugebiets Außenpegeln auszusetzen, die deutlich 

über den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, wenn durch eine entsprechende An-

ordnung der Räume und die Verwendung schallschützender Außenteile jedenfalls im In-

nern der Gebäude angemessener Lärmschutz (siehe oben) gewährleistet ist und außerdem 

darauf geachtet worden ist, dass auf der straßenabgewandten Seite des Grundstücks ge-

eignete geschützte Außenwohnbereiche geschaffen werden. […]“  

Ob im Rahmen der städtebaulichen Abwägung eine Überschreitung der Orientierungswerte 

gemäß DIN 18005 [1] für Verkehrsgeräusche toleriert werden kann, ist für den jeweiligen Ein-

zelfall von den zuständigen Genehmigungsbehörden zu entscheiden. 

Im Regelfall werden für die oben genannte Abwägung der Verkehrsgeräusche die Immissions-

grenzwerte der 16. BlmSchV [2] herangezogen, welche streng genommen ausschließlich für 

den Neubau und die wesentliche Änderung von Verkehrswegen gelten. Der IGW16.BImSChV liegt 

abhängig von der Gebietseinstufung bei: 

Tabelle 2 Immissionsgrenzwert (IGW16.BImSchV) 16.BImSchV [2]  

Gebietsnutzung 
Tags Nachts 

(6.00-22.00 Uhr) (22.00-6.00 Uhr) 

Gewerbegebiet (GE) 69 dB(A) 59 dB(A) 

Misch- / Dorfgebiet (MI/MD) 64 dB(A) 54 dB(A) 

Allgemeines und Reines  
Wohngebiet (WA/WR) 

59 dB(A) 49 dB(A) 
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Ferner führt die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern für Bau 

und Verkehr in dem o. g. Rundschreiben unter Punkt II.4.3 Folgendes aus: 

 „[…] Sofern die Immissionen jedoch ein Ausmaß erreichen, das eine Gesundheits- 

oder Eigentumsverletzung (Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) befürchten 

lässt, was jedenfalls bei Werten unter 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts nicht anzu-

nehmen ist, ist die Grenze der gemeindlichen Abwägung erreicht. […]“ 

Im Schreiben des Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) 

vom 23.02.2016 (73a-U8721.12-2016/2-2) zum Bauen im Innenbereich heißt es: 

 „ [ ] Können diese auch durch aktiven und passiven Lärmschutz nicht vermieden wer-

den und scheiden Planungsalternativen aus, muss die Gemeinde von der Planung 

letztlich Abstand nehmen (BVerwG, Beschl. v. 30.11.2006 – 4BN 14.06 juris – BRS 70 

Nr. 26 m.w.N). Mittelungspegel von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts nähern sich 

nach der obergerichtlichen Rechtsprechung den oben genannten Grundrechtsschwel-

len. 

 [ ] Zur besonderen Begründung können in der Abwägung bedeutende Allgemeinwohlin-

teressen wie z.B. aktuell die dringend zu realisierende Unterbringung von Flüchtlingen 

und Asylbegehrenden aber auch allgemein die Ziele der Innenentwicklung und Nach-

verdichtung zu berücksichtigen sein.“ 

3.2 Verkehrszunahme auf der öffentlichen Straße 

Die Beurteilung der Verkehrszunahme aus der geplanten Wohnbebauung erfolgt in Anlehnung 

an § 41 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG [11]), wonach beim Bau oder der wesent-

lichen Änderung von öffentlichen Straßen sowie von Eisenbahnen und Straßenbahnen 

sicherzustellen ist, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrs-

geräusche hervorgerufen werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. 

Gemäß Entscheid des BVerwG vom 17.03.2005 „Berücksichtigung der Verkehrszunahme auf 

vorhandener Straße durch Straßenbauvorhaben im Rahmen der Abwägung; Auswirkung der 

Lärmzunahme auf ausgewiesene Baugebiete“ soll der als Folge des Straßenbauvorhabens 

zunehmende Verkehr auf einer anderen, vorhandenen Straße, berücksichtigt werden, wenn 

dieser mehr als unerheblich ist und ein eindeutiger Ursachenzusammenhang zwischen dem 

Straßenbauvorhaben und der zu erwartenden Verkehrszunahme auf der anderen Straße be-

steht.  

Für die Frage, ob ein abwägungsrelevanter Sachverhalt besteht, wird im o.g. Entscheid auf 

die 16.BImSchV [2] verwiesen. „Werden die in § 2 Abs. 1 Nr. 3 der 16. BImSchV für Dorf- und 

Mischgebiete festgelegten Werte eingehalten, sind in angrenzenden Wohngebieten regelmä-

ßig gesunde Wohnverhältnisse (vgl. § 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BauGB a.F. und § 1 Abs. 6 Nr. 1 

BauGB n.F.) gewahrt und vermittelt das Abwägungsgebot keinen Rechtsanspruch auf die An-

ordnung von Lärmschutzmaßnahmen.“  
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Nach Rechtsprechung des VGH München (Urteil vom 16.05.2017, Az.: 15 N 15.1485) ist 

grundsätzlich jede vorhabenbedingte Erhöhung des Immissionspegels abwägungsbeachtlich. 

Die Bagatellgrenze der Pegelerhöhung wird dabei mit etwa 1 dB(A) angenommen, da Pege-

länderungen in dieser Größenordnung unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle liegen. Führt die 

Pegelerhöhung hingegen dazu, dass die Immissionspegel die Schwelle der Gesundheitsge-

fährdung (Tag = 70 / Nacht = 60 dB(A)) erstmals erreichen oder oberhalb dieser Werte weiter-

gehend erhöht werden, sind auch Pegel von weniger als 1 dB abwägungsbeachtlich und kön-

nen regelmäßig nur hingenommen werden, wenn sie durch geeignete Maßnahmen kompen-

siert werden. 

Entsprechend den o.g. Entscheiden werden die folgenden Kriterien in Anlehnung an die 

16.BImSchV [2] geprüft: 

 Erhöht sich der Beurteilungspegel um mehr als 1 dB(A)  

und  

 der Immissionsgrenzwert für ein Dorf- und Mischgebiet von  

IGW16.BImSchV  = 64 dB(A) tags oder  

IGW16.BImSchV  = 54 dB(A) nachts wird überschritten  

oder 

 durch das Vorhaben steigt der Beurteilungspegel auf  

70 dB(A) am Tag oder  

60 dB(A) in der Nacht an 

oder  

 wird weiter erhöht. 

3.3 Stellplätze und Tiefgarage an Wohnanlagen 

Nach Rechtslage sollen Parkplätze, die straßenrechtlich nicht dem öffentlichen Verkehr ge-

widmet sind, nach der TA Lärm [3] berechnet und beurteilt werden.  

In der Parkplatzlärmstudie [13] heißt es zu den Stellplätzen an Wohnanlagen: 

„Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Stellplatzimmissionen auch in Wohnberei-

chen gewissermaßen zu den üblichen Alltagserscheinungen gehören und dass Gara-

gen und Stellplätze, deren Zahl dem durch die zugelassene Nutzung verursachten Be-

darf entspricht, auch in einem von Wohnbebauung geprägten Bereich keine erhebli-

chen, billigerweise unzumutbaren Störungen hervorruft. Vg. hierzu u.a. den Beschluss 

des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 20.07.1995, Az. 3 S 3538/94. 

Trotzdem sollte auch bei Parkplätzen in Wohnanlagen das unter 10.1 und 10.2.1 (Ka-

pitel aus der Parkplatzlärmstudie) beschriebene Berechnungsverfahren zur schall-

schutztechnischen Optimierung herangezogen werden.  
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Im o. g. Beschluss wird die Auffassung vertreten, dass Maximalpegel (Spitzenpegel) nicht zu 

berücksichtigen sind. Aus fachlicher Sicht ist zu betonen, dass die prognostizierte Überschrei-

tung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm [3] für einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen (Ma-

ximalpegelkriterium) durch derartige Schallereignisse auf Planungsmängel im Bereich des Im-

missionsschutzes hinweist. Daher sollte eine verbesserungsbedürftige Planung z.B. durch 

eine Verlegung der Zufahrt oder der störendsten Stellplätze oder eine Einhausung der Tiefga-

ragenrampe auf den Stand der Technik (vgl. § 3 Abs.6 BImSchG) gebracht werden.“ 

In der TA Lärm [3] sind Immissionsrichtwerte (IRW) angegeben, welche 0,5 m vor dem geöff-

neten Fenster eines schutzbedürftigen Aufenthaltsraums eingehalten werden müssen. Diese 

entsprechen den ORW der DIN18005 [1] und lauten für ein Allgemeines Wohngebiet: 

Tabelle 3 Immissionsrichtwert (IRW) gem. TA Lärm [3]  

Gebietsnutzung 
Tags Nachts 

(6.00-22.00 Uhr) (22.00-6.00 Uhr) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 40 dB(A) 

 

Folgende Punkte müssen bei der Berechnung des Beurteilungspegels bzw. bei der Beurtei-

lung der Geräuschimmission gemäß TA Lärm [3] beachtet werden: 

 Bezugszeitraum während der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurtei-

lungspegel 

 einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den Immissionsrichtwert außen am Tag um 

nicht mehr als 30 dB(A), bei Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten 

 für folgende Teilzeiten ist in Allgemeinen und Reinen Wohngebieten (WA + WR) sowie in 

Kurgebieten ein Zuschlag von 6 dB(A) wegen erhöhter Störwirkung für Geräuscheinwir-

kungen bei der Berechnung des Beurteilungspegels zu berücksichtigen: 

an Werktagen:   06:00 bis 07:00 Uhr 
     20:00 bis 22:00 Uhr 

an Sonn- und Feiertagen: 06:00 bis 09:00 Uhr 
     13:00 bis 15:00 Uhr 
     20:00 bis 22:00 Uhr 

 

3.4 Schalldämmung der Außenbauteile 

Das erforderliche Schalldämm-Maß der Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräu-

men wird entsprechend der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Teil 1 [6], nach der in Bayern 

baurechtlich eingeführten Fassung von Juli 2016, über den maßgeblichen Außenlärmpegel 

abgeleitet, siehe Tabelle 4. 
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Tabelle 4 Anforderung an die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen [6] 

Lärm-
pegel 

maßgeblicher  
Außenlärmpegel 
DIN 4109 dB(A)1) 

Aufenthaltsräume in Wohnungen, 
Übernachtungsräume von Beherber-

gungsstätten,  
Unterrichtsräume etc. 

Büroräume und Ar-
beitsräume3) 

erf. R´w,ges des Außenbauteils / dB 

I bis 55 30 - 

II 56 bis 60 30 30 

III 61 bis 65 35 30 

IV 66 bis 70 40 35 

V 71 bis 75 45 40 

VI 76 bis 80 50 45 

VII > 80 2) 50 

1) Korrektur gegenüber dem berechneten Schallpegel notwendig. 
2) Die Anforderungen sind auf Grund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 
3) An Räume, in denen der Außenlärmpegel auf Grund der ausgeübten Tätigkeit nur einen untergeordneten  

Beitrag leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 

Zu 1) Gemäß Kapitel 4.4.5.2 bis 4.4.5.7 der DIN 4109-2:2016-07 [7] ist bei berechneten Wer-

ten aus dem Straßen-, Schienen- und Wasserverkehr eine Korrektur von +3 dB(A) ge-

genüber dem maßgeblichen Außenlärmpegel zu berücksichtigen. Bei Immissionen aus 

Gewerbe- und Industrieanlagen wird im Regelfall der gemäß Gebietskategorie zulässige 

Immissionsrichtwert für den Tagzeitraum mit einem Zuschlag von + 3 dB(A) als maßgeb-

licher Außenlärm eingesetzt. Sofern mit Überschreitungen zu rechnen ist, sollen die tat-

sächlichen Geräuschimmissionen als Beurteilungspegel herangezogen werden.  

Bei der Überlagerung von mehreren Geräuschbelastungen ist der energetische Sum-

menpegel aus den einzelnen „maßgeblichen Außenlärmpegeln“ zu berechnen, wobei 

der Zuschlag von +3 dB(A) nur einmal zu erfolgen hat, d.h. auf den Summenpegel.  

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel bei Verkehrslärm zwischen Tag minus Nacht 

weniger als 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außengeräuschpegel zum Schutz 

des Nachtschlafs aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und ei-

nem Zuschlag von 10 dB(A).  

Gemäß den Bayerischen Technischen Baubestimmungen (BayTB, Abschnitt 5 Anlage 5.2, 

Ausgabe Oktober 2018) darf ergänzend zur DIN 4109-1:2016-07 [6] der Entwurf E DIN 4109-

1/A1:2017-01 [8] für bauaufsichtliche Nachweise herangezogen werden.  

Im Entwurf E-DIN 4109-1/A1:2017-01 [8] wird die notwendige Schalldämmung der Außenbau-

teile abweichend zur Tabelle 1 in 1-dB-Schritten abgeleitet. Dies entspricht auch dem Vorge-

hen in der aktuellen Fassung DIN 4109-1:2018-01 [9], welche baurechtlich in Bayern nicht 

eingeführt ist. 
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 R´w,ges = La - KRaumart                                                                                                             (1) 

R´w,ges Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen 
mindestens einzuhalten sind: 

 R´w,ges  = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

 R´w,ges  = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume                   
                         von Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume etc. 

La maßgebliche Außenlärmpegel gemäß E-DIN 4109-1/A1:2017-01 [8] 

KRaumart Raumart 

 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume von  
          Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume etc. 

 35 dB für Büroräume und ähnliches 

 

Das resultierende Schalldämm-Maß R´w,res setzt sich zusammen aus dem Schalldämm-Maß 

der Massivwand, der Fenster, Rollokästen, Dachfläche etc.. Das Schalldämm-Maß der Einzel-

bauteile (Fenster, Massivwand) kann gemäß DIN 4109, in Abhängigkeit von der Raumgröße 

und vom Fensterflächenanteil, abgeleitet werden. 

Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist eine bauliche DIN-Norm, „Stand der Baukunst“ 

und damit bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bauantragsteller im 

Zusammenwirken mit seinem zuständigen Architekten umzusetzen und zu beachten. 

Anmerkungen zum Schalldämm-Maß: 

Neben dem einzahligen Schalldämm-Maß Rw wird bei Bauteilen heute zusätzlich ein Spekt-

rum-Anpassungswert „C“ angegeben (Rw (C; Ctr) dB, zum Beispiel: Rw 37 (-1; -3) dB. Der Kor-

rekturwert „Ctr“ berücksichtigt den tiefen Frequenzbereich, d.h. die Wirkung des Bauteils im 

städtischen Straßenverkehr. Im vorliegenden Fall ist zu empfehlen, dass die Anforderung an 

die Schalldämmung der Bauteile mit Berücksichtigung des Ctr – Werts erfüllt wird.  
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4 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN 

Das Untersuchungsgebiet liegt am östlichen Stadtrand von Unterschleißheim, etwa 500 Meter 

östlich befindet sich der Hollerner See. Es grenzt im Süden an eine circa 22.500 m2 große, 

unbebaute Grünfläche / Feldgehölz, im Norden an die Kiebitzstraße, gefolgt von einer kleinen 

Grünfläche auf welcher sich zwei Häuser befinden, im Osten an eine Wohnbebauung gefolgt 

von der B13 und im Westen an die südliche Ingolstädter Straße gefolgt von einem Wohngebiet. 

Die umliegenden Bebauungen sind in den BP 89C, BP 130, BP 130a und BP 130b als Allge-

meines Wohngebiet festgesetzt.  

Mit Ausnahme der Schallschutzmaßnahme an der B13 kann der Untersuchungsraum als eben 

betrachtet werden. Die östlich verlaufende 4-spurige B13 liegt etwa auf gleicher Höhe wie das 

Planungsgebiet und wird durch einen im Mittel 7,5 m hohen Lärmschutz in Wall- / Wandkom-

bination abgeschirmt. 

Das Bebauungsplangebiet ist im Lageplan in Anlage 1 und zur Übersicht in Abbildung 1 dar-

gestellt. 

Abbildung 1 Übersicht B-Plan 154 
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5 STRAßENVERKEHR 

Bei den schalltechnisch relevanten Straßen handelt es sich um die südliche Ingolstädter 

Straße im Westen und die B13 im Osten. Bei der Kiebitzstraße handelt es sich um eine Er-

schließungsstraße für das Gebiet, die vernachlässigbar ist. 

5.1 Schallemissionen 

Die Emission durch den Straßenverkehr wird nach der Richtlinie für Lärmschutz an Straßen, 

RLS-90 [4], berechnet. Für den untersuchten Streckenabschnitt wird der Emissionspegel Lm,E 

für die Beurteilungszeiträume Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr) berech-

net (Mittelungspegel in 25 m Abstand von der Straßenachse). 

Ausgangsgrößen für die Berechnung sind die Verkehrsstärke, der Lkw-Anteil, die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit, die Steigung sowie die Fahrbahnart. Der Emissionspegel errechnet 

sich gemäß RLS-90 [4] nach folgender Gleichung: 

Lm,E = 37,3 + 10•lg [M (1 + 0,082 • p)+ DV + DStro + DStg + DE  
                                                (1) 

Dabei bedeuten: 

M Stündliche Verkehrsstärke 
p Lkw-Anteil in % 
Dv Einfluss der Geschwindigkeit 

DStro Einfluss der Straßenoberfläche 
DStg Einfluss der Steigung 
DE Korrektur bei Spiegelschallquellen 

 

Grundlage der Untersuchung sind für die B13 die Verkehrszahlen aus dem Verkehrsmen-

genatlas 2015 und für die südliche Ingolstädter Straße wurden die Zahlen aus der Verkehrs-

untersuchung /e/. Die Zahlen wurden mit einer jährlichen Wachstumsrate von 1% ohne Re-

gression auf den Prognosehorizont 2035 hochgerechnet wurden. Der prozentuale Lkw-Anteil 

wurde unverändert beibehalten, wobei der in der Verkehrsuntersuchung /e/ angegeben Lkw-

Anteil für Tag und Nacht gleich angesetzt wurde.  

In Tabelle 5 ist der Emissionspegel in 25 m Entfernung gemäß RLS-90 [4] aufgeführt. Der 

Berechnung liegt zugrunde, dass auf der südlichen Ingolstädter Straße eine Geschwindigkeit 

von 50 km/h und auf der B 13 eine Geschwindigkeit von 100 km/h (PKW) sowie 80 km/h 

(LKW), zulässig ist. 

Tabelle 5 Verkehrsaufkommen gemäß Verkehrsmodell BDC Dorsch und Atlas 

Straße 

Zähldaten 
Geschw. 
Pkw/Lkw 

Lme 

DTV Kfz/h 
Lkw-Anteil  

p (%) 
Tag Nacht 

Kfz/24h Tag Nacht Tag Nacht km/h dB(A) dB(A) 

Südliche Ingolstädter Straße 2.700 162 29,7 6,4 6,4 50 / 50 56,6 49,3 

B13 25.788 1.486 253 6,6 9,2 100 / 80 70,8 63,7 
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5.2 Schallimmissionen und Beurteilung 

Auf der Grundlage der berechneten Schallemissionen in Abschnitt 5.1 wurde berechnet, mit 

welcher Immissionsbelastung an der geplanten Bebauung zu rechnen ist. Die Ausbreitungs-

rechnung erfolgt streng nach RLS-90 [4]. Die Höhe der Fensteroberkante im Erdgeschoss 

wurde auf 2,5 m und die Stockwerkshöhe auf 2,8 m in der Berechnung eingestellt.  

Die Wandhöhen der Neubauten wurden dem B-Plan entnommen und entsprechend angesetzt 

(IO 1 bis IO 3 III mit Flachdach und IO 2 II+D). In der Berechnung ist die Höhenlage der B 13 

und der im Mittel 7,5 m hohe Lärmschutz berücksichtigt. 

In Abbildung 2 ist die Belastung in Form einer farbigen Gebäudelärmkarte für das kritischste 

Geschoss dargestellt. Die Immissionsbelastung getrennt nach Geschoss ist, in Anlage 3.1 zu-

sammengestellt. 

Abbildung 2 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss   

TAG 

ORWGE = 55 dB(A)  

Nacht 

ORWGE = 45 dB(A) 

  

 

Wie Abbildung 2 zeigt, kann bei IO 2 und IO 4 ORWDIN18005 am Tag und in der Nacht für ein 

allgemeines Wohngebiet mit der vorgelagerten Gebäudeabschirmung eingehalten werden.  

An IO 1 und IO 3 kann der ORWDIN18005 nur an der Ostfassade durchgängig eingehalten wer-

den. Außer an der Westfassade wird tagsüber zumindest der IGW16.BImSchV von IO 1 und IO 3 

eingehalten. In der Nacht wird der IGW16.BImSchV von IO 1 und IO 3 in jeweils circa 1/3 der 

Gebäude überschritten. Die Überschreitungen sind auf die westlich verlaufende südliche In-

golstädter Straße zurück zu führen. Mit dem vorhanden Aktiven Schallschutz an der B13 ist im 

östlichen Bereich mit keinen Überschreitungen zu rechnen. 
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In Anlage 3.2 wird getrennt nach Geschoss dargestellt, welche Immissionsbelastungen an IO 2 

und IO 4 zu erwarten sind, wenn die Abschirmung durch die Gebäude IO 1 und IO 3 nicht 

vorhanden ist. Es zeigt sich, dass im erwähnten Fall bei IO 2 und IO 4 tagsüber weiterhin der 

ORWDIN18005 und nachts zumindest der IGW16.BImSchV eingehalten wird. 

5.3 Schallschutzmaßnahmen 

In Kapitel 5.2 wurde festgestellt, dass mit Überschreitungen des Orientierungswerts der 

DIN 18005 [1] für ein Allgemeines Wohngebiet zu rechnen ist.  

Wo im Bauleitplanverfahren von den ORWDIN18005 abgewichen werden soll, weil andere Be-

lange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen vorge-

sehen werden. Grundsätzlich stehen für Schallminderungsmaßnahmen die folgenden Mög-

lichkeiten zur Verfügung. 

1. das Einhalten von Mindestabständen 

2. die Durchführung von aktiven Schallschutzmaßnahmen und/oder 

2.1 Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit / Verkehrslärm 

2.2 Einbau von lärmminderndem Asphalt / Verkehrslärm 

2.3 Bau / Erhöhung von Schallschutzwänden und -wällen 

3. Schallschutzmaßnahmen an den schutzwürdigen Nutzungen  

Bei Verkehrslärm kann in der Regel bis zur Erreichung des Grenzwerts der 16.BImSchV [2], 

welcher maßgeblich für den Neubau und die wesentliche Änderung von Straßen ist, alleine 

mit einer ausreichenden Schalldämmung der Außenbauteile auf die Überschreitung reagiert 

werden. Wird auch der Grenzwert überschritten, sollen weitere aktive Maßnahmen, wie oben 

beschrieben, vorgesehen werden.  

Der IGW16.BImSChV der 16.BImSchV [2] liegt bei der Gebietseinstufung WA bei: 

IGW16.BImSchV  = 59 dB(A) am Tag und IGW16.BImSchV  = 49 dB(A) nachts 

Wie das Ergebnis zeigt, ist an IO 1 und IO 3 auch mit Überschreitungen des IGW16.BImSchV zu 

rechnen. Betroffen sind tagsüber die Westfassaden und nachts zusätzlich, bis zu einer Tiefe 

von 10 m, die Nord- und Südfassaden, so dass weitere Maßnahmen wie oben beschrieben 

notwendig werden. 

zu 1) Mindestabstand  

Das Abrücken der Bebauung ist bei der zu erwartenden Immissionsbelastung im Bereich IO 1 

und IO 3 nicht zielführend, da die Bauräume mit der gewünschten Baudichte nicht ausreichend 

abgerückt werden können. 
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zu 2.1 und 2.2) Geschwindigkeit / Fahrbahnbelag 

Mit einer Geschwindigkeitsreduzierung der südlichen Ingolstädter Straße von 50 km/h auf 

30 km/h könnte die Immissionsbelastung um 2 bis 3 dB(A) reduziert werden, was zur Folge 

hätte, dass der IGW16.BImScV., außer auf den Westfassaden von IO 1 und IO 3, an sämtlichen 

Fassaden eingehalten wäre.  

Für einen lärmmindernden Fahrbahnbelag darf gemäß RLS-90 [4] erst ab 60 km/h eine Min-

derung von -2 dB angesetzt werden. Untersuchungen zeigen, dass bereits bei geringeren 

Fahrgeschwindigkeiten Pegelreduzierungen auftreten. Diese Ergebnisse werden im Entwurf 

der RLS Version 6.1, Stand 10.2018 [14], welche noch nicht eingeführt ist, berücksichtigt. In 

Tabelle 4a des RLS-Entwurfs [14] sind für Geschwindigkeiten ≤ 60 km/h folgende Reduzierun-

gen angegeben 

a. Splittmastixasphalte SMA 5 und SMA 8 nach ZTV Asphalt-StB 07 und Abstumpfung 

mit Abstreumaterial der Lieferkörnung  

(DSD(SDT,FzG,v) = -2,6 dB(A) für Pkw und – 1,8 dB(A) für Lkw)  

b. Asphaltbetone ≤ AC 11 nach ZTV Asphalt-StB 07 und Abstumpfung mit Abstreumate-

rial der Lieferkörnung  

(DSD(SDT,FzG,v) = -2,7 dB(A) für Pkw und – 1,9 dB(A) für Lkw)  

Wir empfehlen, mögliche Maßnahmen mit dem Verkehrsamt zu erörtern, beispielsweise ob bei 

zukünftigen Baumaßnahmen eine lärmmindernde Asphaltschicht vorgesehen werden kann. 

Da die Wirkung nicht gesichert ist, kann diese hier nicht herangezogen werden.  

zu 2.3) Schallschutzwand / -wall 

Mit der geplanten drei geschossigen Bebauungen und mittiger Erschließung kann ein 

wirksamer aktiver Schallschutz nicht umgesetzt werden. 

zu 3) baulicher Schallschutz  

So ist neben einer ausreichenden Schalldämmung der Außenbauteile in Kombination mit 

einer „architektonischen Selbsthilfe“ dafür zu sorgen, dass die schutzbedürftigen Aufent-

haltsräume über eine Fassade belüftet werden können, an welcher zumindest der IGW16.BImschV 

von 59 dB(A) tagsüber für schutzbedürftige Aufenthaltsräume und 49 dB(A) für Schlaf- und 

Kinderzimmer eingehalten werden kann.  

Alternativ besteht die Möglichkeit, dass der  

 schutzbedürftige Aufenthaltsraum ein zum Lüften geeignetes Fenster im Schallschat-

ten von eigenen Gebäudeteilen (z.B. eingezogener Balkon, teilumbauter Balkon, vor-

springendes Gebäudeteil) erhält,  

oder  
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 vor dem zu öffnenden Fenster des schutzbedürftigen Aufenthaltsraums von Wohnun-

gen ein verglaster Vorbau (Prallscheiben, verglaste Loggien/Laubengang, kalter Win-

tergärten, etc.) vorgesehen wird, dieser ist an der Deckenunterseite absorbierend aus-

zukleiden oder Schiebeläden bei Schlaf- und Kinderzimmer.  

Ziel der o.g. Maßnahmen soll sein, dass insbesondere nachts unabhängig einer fensterunab-

hängigen Lüftungseinrichtung mit einer der oben genannten Maßnahmen die Möglichkeit für 

die Bewohner besteht, dass die Schlafräume über ein gekipptes Fenster belüftet werden kön-

nen und ein mittlerer Innenraumpegel von 30 dB nicht überschritten wird. Auf Grund dessen 

schlagen wir vor, dass in Schlaf- und Kinderzimmer, nur für den Fall, dass die obigen Maß-

nahmen nicht umgesetzt werden, eine fensterunabhängige schallgedämmte Lüftungseinrich-

tung als mögliche Maßnahme zugelassen werden soll.   

Im Hamburger Leitfaden „Lärm in der Bauleitplanung 2010“ werden erzielbare Pegeldifferen-

zen in Kombination von Fenster und Vorbau angegeben, siehe Anlage 4. Für die Westfassade 

wäre eine Pegelminderung von max. 27 dB notwendig. 

Das erforderliche Schalldämm-Maß der Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufenthalts-

räumen wird entsprechend der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Teil 1 [6], nach der in 

Bayern baurechtlich eingeführten Fassung von Juli 2016, über den maßgeblichen Außenlärm-

pegel abgeleitet, siehe Kapitel 3.5.  

Das Plangebiet liegt tagsüber im Lärmpegelbereich III und nachts im Lärmpegelbereich IV. In 

Anlage 4, Spalte 9 ist für den Endausbau getrennt nach Fassade die Anforderung an die Au-

ßenbauteile angegeben.  

Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist eine bauliche DIN-Norm, „Stand der Baukunst“ 

und damit bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bauantragsteller im 

Zusammenwirken mit seinem zuständigen Architekten umzusetzen und zu beachten. 
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6 TIEFGARAGE UND STELLPLÄTZE 

6.1 Maßgebliche Immissionsorte 

Nach TA Lärm Abschnitt A.1.3 [3] liegen die maßgeblichen Immissionsorte bei bebauten Flä-

chen 0,5 m vor dem geöffneten Fenster des am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Rau-

mes oder bei unbebauten Flächen am Rand der Fläche, auf der nach Bau- und Planungsrecht 

Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen.  

Für die Berechnung und Beurteilung der Immissionsbelastung wurden die westlich angrenzen-

den Grundstücke an der Schwalbenstraße 7A, 8 und 9 herangezogen (IO 7 – IO 9).  

Abbildung 3 maßgebliche Immissionsorte bzgl. Parkplatzverkehr 

 

6.2 Schallemissionen  

Die Schallemissionen setzten sich zusammen aus dem Verkehr auf der Tiefgaragenrampe 

und den sechs oberirdischen Stellplätzen. 

6.2.1 Tiefgarage 

Die Schallemissionen aus der Tiefgarage setzen sich zusammen aus der Schallabstrahlung 

des Zu- und Abfahrtverkehrs von der südlichen Ingolstädter Straße bis zur Tiefgarageneinfahrt 
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(Länge 13 m) und der Schallabstrahlung der Tiefgaragentores. Die Tiefgarageneinfahrt ist 

komplett eingehaust, daher kann die Schallabstrahlung vernachlässigt werden. Dasselbe gilt 

für die Tiefgarage, da diese komplett im Untergeschoss liegt und geschlossen ist.  

Sonstige Schallquellen, wie Überfahrt der Regenrinne und Geräusch beim Öffnen eines Ga-

ragenrolltors, bleiben unberücksichtigt. Es wird im B-Plan eine lärmarme Abdeckung der Re-

genrinnen festgesetzt (z.B. mit verschraubten Gusseisenplatten) und ein Garagentor nach 

dem Stand der Technik.  

Die Berechnung der Schallemissionen erfolgt gemäß Parkplatzlärmstudie [13]. Danach wird 

zunächst der längenbezogene Schallleistungspegel aus dem Zu- und Abfahrtverkehr anhand 

des Schallemissionspegels Lm,E nach RLS-90 [4] nach folgendem Zusammenhang berechnet: 

 L´W,1h   = Lm,E (siehe Kap. 5.1) +19 dB(A)                                                                        (4) 
 

Bei der Berechnung wird berücksichtigt, dass die Steigung im o.g. Bereich unter 5 % liegt, der 

Fahrweg eine glatte Oberfläche (Asphalt etc.) erhält und mit einer Geschwindigkeit von 

30 km/h gefahren wird. 

Für die Schallabstrahlung über das „Garagentor“ wird gemäß [13] folgender flächenbezogener 

Schallleistungspegel berücksichtigt: 

 L´´W, 1h = 50 dB(A) + 10 log (B ● N)                                                                                (5) 

mit: 

B = Anzahl der Stellplätze = 35 

N = Anzahl der Bewegungen pro Stellplatz und Stunde 

Bei einer absorbierenden Auskleidung der Rampe kann gemäß Parkplatzlärmstudie [13] die 

Immissionsbelastung um 2 dB(A) gemindert werden.  

Für die Frequentierung werden die Anhaltswerte der Parkplatzlärmstudie [13] für einen TG-

Parkplatz an einer Wohnanlage herangezogen, mit N = 0,15 tags und N= 0,09 für die kri-

tischste Nachtstunde. 

Tabelle 6 Emissionsansätze TG-Einfahrt 

Verkehrsaufkommen  
in der TG 

Zu- und Abfahrtsverkehr 
Garagentor TG 

refl. absor. 

B 

N BxN  

Steigung 

Lm,E /  
dB(A) 

Lw´ / 
dB(A) 

Lw" /  
dB(A) 

Lw" / 
 dB(A) 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

35 0,15 0,09 5,3 3,2 <5% 35,8 33,6 54,8 52,6 57,2 55,0 55,2 53,0 

 



 

 

 

1967-2019 Bericht V01.docx Seite 17 
 

6.2.2 oberirdische Stellplätze 

Die Berechnung der Schallemissionen aus den oberirdischen Stellplätzen erfolgt ebenfalls ge-

mäß Parkplatzlärmstudie [13], nach dem so genannten zusammengefassten Verfahren: 

 Lwr = Lw0 + KPA + KI + KD + Kstro + 10 * log(B*N) dB(A)                                               (4) 
mit:  
Lw0  = 63 dB(A)  
KPA Zuschlag für Parkplatzart 
KI Taktmaximalpegelzuschlag 
KD Durchfahrverkehr 

KStro Zuschlag der Straßenoberfläche 
B Anzahl Stellplätze 
N Anzahl Bewegungen 

 

Für die Frequentierung werden die Anhaltswerte der Parkplatzlärmstudie [13] für einen ober-

irdischen Parkplatz an einer Wohnanlage herangezogen, mit N = 0,4 tags und N= 0,15 für die 

kritischste Nachtstunde. Der Zuschlag KD (Durchfahrverkehr) entfällt, da die Anzahl der Park-

plätze ≤ 10 ist. 

Tabelle 7 Emissionsansätze TG-Einfahrt 

LwA,1h / 
dB(A) 

Kpa / 

dB(A) 
Ki / 

dB(A) 
B f KD / dB(A) 

Kstro / 

dB(A) 

N BxN Lwr / dB(A) 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

Stellplätze 

63 0 4 6 1 0,0 0 0,4 0,15 2,4 0,9 70,8 66,5 

 

6.3 Schallimmissionen und Beurteilung 

Auf Grundlage der in Abschnitt 6.2 ermittelten Schallemissionen ergibt sich die in Form einer 

Gebäudelärmkarte dargestellte Immissionsbelastung im ungünstigsten Geschoss. Die Höhe 

der Fensteroberkante im Erdgeschoss wurde in der Berechnung mit 2,5 m über Geländeober-

kante eingestellt und die Stockwerkshöhe mit 2,8 m.  

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt gemäß ISO 9613-2 [10] mit dem Berechnungsprogramm 

CadnaA. Es handelt sich um eine detaillierte Prognose unter Berücksichtigung des A-bewer-

teten Schallleistungspegel bei 500 Hz, TA Lärm A 2.3 [3]. Die meteorologische Korrektur Cmet 

wurde in einem konservativen Rahmen mit C0 = 2 dB(A) in der Ausbreitungsrechnung ange-

setzt. Der Ruhezeitenzuschlag ist im Wohngebiet berücksichtigt. 

Der Berechnung liegt zugrunde, dass die Rampe nicht absorbierend ausgekleidet ist. 
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Abbildung 4 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss in der Nachbarschaft 

Tiefgarageneinfahrt und Stellplätze 

Tag IRW = 55 dB(A) Nacht IRW = 40 dB)A= 

 

 

 

Die Berechnung zeigt, dass der IRW für ein Allgemeines Wohngebiet in der Nachbarschaft 

Tag und Nacht eingehalten werden kann. 

Auch in Hinblick auf die eigene Bebauung empfehlen wir die Rampe absorbierend auszuklei-

den (Decke und Seitenwand auf einer Tiefe der 1,5-fachen Tordiagonale, Absorptionsgrad des 

Materials αw ≥ 0,5) 
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7 VERKEHRSZUNAHMEN AUF DER ÖFFENTLICHEN STRAßE 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über die südliche Ingolstädter Straße. Angaben über 

das zu erwartende Verkehrsaufkommen aus dem Plangebiet liegen nicht vor. 

Gemäß /c/ und /d/ werden in Summe 41 Stellplätze, davon 35 in der Tiefgarage errichtet. Mit 

dem höheren Ansatz für einen oberirdischen Stellplatz resultieren nach der Parkplatzlärmstu-

die [13] für eine Wohnanlage 7,7 Bewegungen / Stunde tagsüber und 4,1 Bewegungen / 

Stunde nachts, welche zusätzlich in die südliche Ingolstädter Straße münden. Mit dem Ansatz, 

dass alle von der gleichen Richtung kommen und wieder in die gleiche Richtung abfahren, ist 

mit folgender Zunahme zu rechnen.  

Tabelle 8 Verkehrszunahme auf der südlichen Ingolstädter Straße 

Straße 

Zähldaten 
Geschw. 
Pkw/Lkw 

Lme 

Kfz/h 
Lkw-Anteil  

p (%) 
Tag Nacht 

Tag Nacht Tag Nacht km/h dB(A) dB(A) 

Südliche Ingolstädter Str. 162,0 29,7 6,4 6,4 50 56,6 49,3 

inkl. Vorhaben 169,7 33,8 6,1 5,6 50 56,7 49,5 

Zunahme 7,7 4,1    0,1 0,2 

 

Durch das Plangebiet wird sich die Immissionsbelastung erhöhen, diese liegt mit < 0,5 dB(A) 

unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle. Wie Abbildung 5 für die kritischere Nacht am Beispiel 

der Bebauung im Geltungsbereich des BP154 wird die Grenze 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) 

in der Nacht durch das Vorhaben nicht ausgelöst.  

Abbildung 5    Immissionsbelastung nachts, südliche Ingolstädter Straße  

 



 

 

 

1967-2019 Bericht V01.docx Seite 20 
 

8 FESTSETZUNGSVORSCHLAG 

8.1 Begründung 

Das Planungsgebiet für das ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt wird, steht im Einfluss-

bereich vom Straßenverkehr.  

Nach § 1 Abs. 5 Baugesetzbuch sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen auch die Anforde-

rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Der Schallschutz wird 

dabei für die Praxis durch die DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" konkretisiert. 

In der DIN 18005 sind entsprechend der schutzbedürftigen Nutzungen (z.B. Bauflächen, Bau-

gebiete, sonstige Flächen) Orientierungswerte für die Beurteilung genannt. Ihre Einhaltung 

oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebie-

tes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor 

Lärmbelastung zu erfüllen. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt 

und die Immissionsbelastung aus dem Straßenverkehr sowie die Vorhaben ausgehende Emis-

sionen in der Nachbarschaft untersucht und beurteilt. (CHC, Proj.Nr. 1967-2019, Juni 2019). 

 Einwirkender Straßenverkehr 

Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass durch den Straßenverkehr der Orientierungs-

wert der DIN 18005:2002 „Schallschutz im Städtebau“ für ein Allgemeines Wohngebiet von 

55 dB(A) tagsüber über 45 dB(A) nachts nicht durchgehend eingehalten werden kann.  

Die Immissionsbelastung durch die südliche Ingolstädter Straße liegt an der Westfassade der 

ersten Baureihe bis zu 62 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts. Tagsüber kann mit Ausnahme der 

Westfassade der Gebäude 1 und 3 zumindest der Immissionsgrenzwert der 16.BImSchV (Ver-

kehrslärmschutzverordnung), maßgebliche Beurteilungsvorschrift für den Neubau oder die 

wesentliche Änderung von Verkehrswegen, von 59 dB(A) eingehalten werden. Nachts wird 

der Immissionsgrenzwert von 49 dB(A) erste in einem Abstand von 10 m an der Süd- und 

Nordfassade erreicht-  

Mit der abschirmenden Wirkung der westlichen Bebauung (Nr. 1 und 3) kann an den beiden 

östlichen Gebäuden (Nr. 2 und 4) der ORWDIN18005 erreicht werden. Ohne der abschirmenden 

Wirkung wird zumindest der IGW16.IBmSchV erreicht.   

Ein wirksamer aktiver Schallschutz unter Beachtung der notwendigen Erschließung in das Ge-

biet und Höhe der Bebauung, kann städtebaulich vertretbar nicht umgesetzt werden. Maßnah-

men an der Straße wie lärmmindernder Fahrbahnbelag oder Geschwindigkeitsreduzierung 

können zum Zeitpunkt des Bebauungsplans nicht sichergestellt werden, so dass bauliche 

Maßnahmen zum Schutz der Aufenthaltsräume festgesetzt werden.  
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Durch die geplanten Festsetzungen wird sichergestellt, dass den schallimmissionsschutz-

rechtlichen Anforderungen an die geplante Bebauung, zur Erzielung gesunder Wohn- und Ar-

beitsverhältnisse in den Räumen, Rechnung getragen wird.  

 Verkehrszunahme außerhalb des B-Plans 

Durch das Vorhaben wird sich der Verkehr auf der südlichen Ingolstädter Straße erhöhen. Mit 

den an einem Wohngebiet üblichen Verkehrsaufkommen liegt die Zunahme mit < 0,5 dB(A) 

unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle, die Schwelle der Gesundheits- oder Eigentumsverlet-

zung wird nicht erreicht.  

 Immissionsbelastung aus dem Parkplatzverkehr  

Durch den Verkehr auf den oberirdischen Stellplätzen und auf der Tiefgaragenrampe ist in der 

Nachbarschaft mit keinen Überschreitungen des Immissionsrichtwerts der TA Lärm:1998 zu 

rechnen. Auch in Hinblick auf die eigene Wohnbebauung wird festgesetzt, dass die Rampen-

einfahrt absorbierende auszukleiden ist.  

8.2 Festsetzung 

Die folgenden Planzeichen gelten als Beispiel in Bezug auf die nachfolgende Abbildung und 

können durch den Architekten festgelegt werden.  

1. Bauschalldämm-Maß  

Außenflächen von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen müssen mindestens folgendes Bau-

Schalldämm-Maß R´w,ges erreichen 

 Planzeichen               R´w,ges = 30 dB  

 Planzeichen               R´w,ges = 35 dB  

 Planzeichen               R´w,res = 40 dB  

Aufenthaltsräume Aufenthaltsräume mit überwiegend 

Nachtnutzung 
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2. Grundrissorientierung (≙ Architektonische Selbsthilfe):  

 Planzeichen ______    

Zum Belüften notwendige Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind an 

der mit Planzeichen gekennzeichneten Fassade nicht zulässig (die Spalte Nacht gilt 

nur für Schlaf- und Kinderzimmer).  

Alternativ bestehen folgende Möglichkeiten 

a. Dass der Raum ein zum Lüften geeignetes Fenster im Schallschatten von eigenen 

Gebäudeteilen (z.B. eingezogener Balkon, teilumbauter Balkon, vorspringendes 

Gebäudeteil) erhält. 

oder  

b. Dass vor dem zu öffnenden Fenster ein schalldämmender Vorbau (z.B. Schiebela-

den in Schlaf- und Kinderzimmer) vorgesehen wird, dieser ist an der Deckenunter-

seite absorbierend auszukleiden. 

oder 

c. Falls nachweislich eine Maßnahme nach a) oder b) nicht umgesetzt werden kann 

muss der Raum mittels einer fensterunabhängigen schallgedämmten Lüftungsein-

richtung belüftet werden.  

 Tag > 59 dB(A) Nacht > 49 dB(A) 

EG 

  

1. OG 
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2.OG 

  
 
3. Tiefgaragenrampe. 

Die Tiefgargenrampe ist auf einer Tiefe der 1,5-fachen Tordiagonale absorbierend auszuklei-

den (Decke und Seitenwand), Absorptionsgrad des Materials αw ≥ 0,5) 

 

8.3 Hinweise 

 Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist eine bauaufsichtlich eingeführte DIN-Norm und 

damit bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bauantragsteller im 

Zusammenwirken mit seinem zuständigen Architekten in der zum Zeitpunkt des Bauantrags 

gültigen Fassung umzusetzen und zu beachten.  

 Bei den festgesetzten Bauschalldämm-Maßen handelt es sich um die Anforderungen nach 

DIN 4109-1:2016-07 unter Beachtung des Verkehrslärm Prognosehorizont 2035. 

 Neben dem einzahligen Schalldämm-Maß Rw wird bei Bauteilen heute zusätzlich ein Spekt-

rum-Anpassungswert „C“ angegeben (Rw (C; Ctr) dB, zum Beispiel: Rw 37 (-1; -3) dB. Der 

Korrekturwert „Ctr“ berücksichtigt den tiefen Frequenzbereich, d.h. die Wirkung des Bauteils 

im städtischen Straßenverkehr. Im vorliegenden Fall ist zu empfehlen, dass die Anforde-

rung an die Schalldämmung der Bauteile mit Berücksichtigung des Ctr – Werts erfüllt wird. 

 Der Immissionsbeitrag aus Klima- und Heizgeräten (z.B. Luftwärmepumpen) die im Gel-

tungsbereich aufgestellt werden, muss in der Nachbarschaft den Immissionsrichtwert der 

TA Lärm um mindestens 6 dB(A) unterschreiten und darf am Immissionsort nicht tonhaltig 

sein. Hinsichtlich der tieffrequenten Geräusche ist die E-DIN 45680:2013-09 zu beachten. 
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9 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Stadt Unterschleißheim beabsichtigt den Bebauungsplan Nr. 154 “Wohngebiet südlich 

Kiebitzstraße“ aufzustellen.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt 

und die Immissionsbelastung aus dem Straßenverkehr sowie die Vorhaben ausgehende Emis-

sionen in der Nachbarschaft untersucht und beurteilt.  

 Einwirkende Straßenverkehr  

Die Berechnung in Abschnitt 5 kommt zu dem Ergebnis, dass der Orientierungswert der DIN 

18005 [ ] nicht durchgehend eingehalten werden kann. Die Immissionsbelastung durch die 

südliche Ingolstädter Straße liegt an der Westfassade der ersten Baureihe bis zu 62 dB(A) 

tags und 55 dB(A) nachts. Tagsüber kann mit Ausnahme der Westfassade der Gebäude 1 und 

3 zumindest der Immissionsgrenzwert der 16.BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung), 

maßgebliche Beurteilungsvorschrift für den Neubau oder die wesentliche Änderung von Ver-

kehrswegen, von 59 dB(A) eingehalten werden. Nachts wird auch der Immissionsgrenzwert 

von 49 dB(A) erste in einem Abstand von 10 m an der Süd- und Nordfassade erreicht-  

In Kapitel 5.3 wurden grundsätzlich mögliche Schallschutzmaßnahme aufgezeigt. Da ein wirk-

samer aktiver Schallschutz unter Beachtung der notwendigen Erschließung in das Gebiet und 

Höhe der Bebauung, städtebaulich vertretbar nicht umgesetzt und Maßnahmen an der Straße 

zum Zeitpunkt des Bebauungsplans nicht sichergestellt werden kann muss mit bauliche Maß-

nahmen (Grundrissorientierung / Vorbauten etc) auf die Überschreitung reagiert werden.  

 Verkehrszunahme außerhalb des B-Plans 

Durch das Vorhaben wird sich der Verkehr auf der südlichen Ingolstädter Straße erhöhen. Mit 

den an einem Wohngebiet üblichen Verkehrsaufkommen liegt die Zunahme mit < 0,5 dB(A) 

unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle, die Schwelle der Gesundheits- oder Eigentumsverlet-

zung wird nicht erreicht.  

 Immissionsbelastung aus dem Parkplatzverkehr  

Durch den Verkehr auf den oberirdischen Stellplätzen und auf der Tiefgaragenrampe ist in der 

Nachbarschaft mit keinen Überschreitungen des Immissionsrichtwerts der TA Lärm:1998 zu 

rechnen. Auch in Hinblick auf die eigene Wohnbebauung wird festgesetzt, dass die Rampen-

einfahrt absorbierende auszukleiden ist.  

 Festsetzung 

In Kapitel 10 wurde ein Festsetzungsvorschlag ausgearbeitet. Die in der Festsetzung genann-

ten Normen und Richtlinien müssen mit Rechtskraft des Bebauungsplans bei der Gemeinde 

zur Einsicht vorliegen. 

C. Hentschel  
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11 ANLAGENVERZEICHNIS 

1 Lageplan 

2 Schallemissionen 

 2.1 Straßenverkehr  

 2.2 Tiefgarage und oberirdische Stellplätze 

3 Schallimmissionen  

 3.1 Straßenverkehr getrennt nach Geschoss 

 3.2 Straßenverkehr IO 2, IO 4, getrennt nach Geschoss 

3.3 Immissionsbelastung Tiefgarage und oberirdische Stellplätze, nach Geschoß  

getrennt 

3.4 Immissionsbelastung Tiefgarage und oberirdische Stellplätze, Teilpegel 

4 Anforderung an die Schalldämmung der Außenbauteile 

5 Auszug aus dem Hamburger Leitfaden 
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Anlage 2  
 Schallemissionen 

Anlage 2.1   
Straßenverkehr 

Bezeichnung Lme genaue Zähldaten zul. Geschw. RQ Straßenoberfl. Steig. 
 Tag Nacht M p (%) Pkw Lkw Abst. Dstro Art  
 (dBA) (dBA) Tag Nacht Tag Nacht (km/h) (km/h)  (dB)  (%) 

Südliche Ingolstädter Straße  56,6 49,3 162 29,7 6,4 6,4 50 50 RQ 7.5 0,0 1 0.0 
B13 70,8 63,7 1.486 253 6,6 9,2 100 80 RQ 20 0,0 1 0,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

1967-2019 Bericht V01.docx  
 

 
Anlage 2.2 

Schallemissionen Tiefgarage und oberirdische Stellplätze 
 

Linienquelle 
Bezeichnung  Schallleistung Lw  Schallleistung Lw'  Lw / Li  Korrektur  Einwirkzeit  K0  Freq.  

  Tag  Abend  Nacht  Tag  Abend  Nacht  Typ  Wert  norm.  Tag  Abend  Nacht  Tag  Ruhe  Nacht      
  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)      dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  (min)  (min)  (min)  (dB)  (Hz)  

Tiefgaragen Fahrverkehr  66:1 66:1 63:9 54:8 54:8 52.6 Lw'  54.8   0.0 0.0 -2.2 780.00 180.00 480.00 0.0 500 

 

Flächenquelle 
Bezeichnung  Schallleistung Lw  Schallleistung Lw''  Lw / Li  Einwirkzeit  K0  Freq.  

  Tag  Abend  Nacht  Tag  Abend  Nacht  Typ  Wert  norm.  Tag  Ruhe  Nacht      
  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)      dB(A)  (min)  (min)  (min)  (dB)  (Hz)  

Stellplätze 1 oberirdisch  70:8 70:8 66:5 56:5 56:5 52:2 Lw  70:8  780.00 180.00 480.00 0.0 500 
Stellplätze 2 oberirdisch  70:8 70:8 66:5 56:5 56:5 52:2 Lw  70:8  780.00 180.00 480.00 0.0 500 
Stellplätze 3 oberirdisch 70:8 70:8 66:5 56:5 56:5 52:2 Lw  70:8  780.00 180.00 480.00 0.0 500 

 

Vertikale Flächenquelle 
Bezeichnung  Schallleistung Lw  Schallleistung Lw''  Lw / Li  Korrektur  Einwirkzeit  K0  Freq.  

  Tag  Abend  Nacht  Tag  Abend  Nacht  Typ  Wert  norm.  Tag  Abend  Nacht  Tag  Ruhe  Nacht      
  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)      dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  (min)  (min)  (min)  (dB)  (Hz)  

Tiefgaragenausfahrt 67.2 67.2 65.0 57.2 57.2 55.0 Lw"  57.2   0.0 0.0 -2.2 780.00 180.00 480.00 3.0 500 
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Anlage 3  
Schallimmissionen  

Anlage 3.1 
Straßenverkehr getrennt nach Geschoss 

 Tag 
ORW DIN 18005   = 55 dB(A)  
IGW 16. BImSchV  = 59 dB(A) 

Nacht 
ORW DIN 18005   = 45 dB(A)  
IGW 16. BImSchV  = 49 dB(A) 

EG 

  

1.OG 

 
 

D 
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Anlage 3.2 
Straßenverkehr IO 2, IO 4 getrennt nach Geschoss 

 Tag 
ORW DIN 18005   = 55 dB(A)  
IGW 16. BImSchV  = 59 dB(A) 

Nacht 
ORW DIN 18005   = 45 dB(A)  
IGW 16. BImSchV  = 49 dB(A) 

EG 

  

1.OG 
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Anlage 3.3 
Immissionsbelastung Tiefgarage und oberirdische Stellplätze, nach 

Geschoß getrennt 

 Tag 
IRW TALärm   = 55 dB(A)  

Nacht 
IRW TALärm   = 40 dB(A)  

EG 

  

1.OG 

  

D 
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Anlage 3.4 
    Immissionsbelastung Tiefgarage und oberirdische Stellplätze, 

Teilpegel 

 

 Lärm Tiefgarage und Stellplätze, Teilpegel 
 

Bezeichnung 
 

IO 7, 1.OG IO 8, 1.OG IO 9, 1.OG 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

Stellplatz oberirdisch 1 36,1 29,9 35,7 29,5 32,2 26,0 

Tiefgaragenausfahrt 30,6 26,5 31,3 27,2 31,5 27,3 

Stellplatz oberirdisch 2 30,5 24,2 33,1 26,9 36,8 30,5 

Tiefgaragenfahrverkehr 27,9 23,8 29,8 25,6 29,8 25,7 

Stellplatz oberirdisch 3 23,3 17,1 14,8 8,5 8,7 2,4 

Summe: 38,6 33,0 39,1 33,6 39,4 33,8 

  



 Anlage 4, Tabelle Außenbauteile/ Schalldämmmaße  DIN4109

Spalte 10

Tag Nacht

Fass.Nr. STW Richt. Nutz >=70 >=60 Bezug Tag Bezug Nacht Bezug Tag Bezug Nacht Bezug Tag Bezug Nacht Bezug Tag Bezug Nacht

1 EG WA 55 45 59 49 44,6 37,4 - - - - 47,6 50,4 30 30 30 30 - I I

1 1.OG WA 55 45 59 49 45,8 38,7 - - - - 48,8 51,7 30 30 30 30 - I I

1 2.OG WA 55 45 59 49 47,5 40,3 - - - - 50,5 53,3 30 30 30 30 - I I

2 EG WA 55 45 59 49 51,6 44,3 - - - - 54,6 57,3 30 30 30 30 - I II

2 1.OG WA 55 45 59 49 53,0 45,6 - 0,6 - - 56,0 58,6 30 30 30 30 - II II

2 2.OG WA 55 45 59 49 53,9 46,6 - 1,6 - - 56,9 59,6 30 30 30 30 - II II

3 EG WA 55 45 59 49 53,6 46,2 - 1,2 - - 56,6 59,2 30 30 30 30 - II II

3 1.OG WA 55 45 59 49 55,0 47,6 0,0 2,6 - - 58,0 60,6 30 35 30 31 - II III

3 2.OG WA 55 45 59 49 55,3 48,0 0,3 3,0 - - 58,3 61,0 30 35 30 31 - II III

4 EG WA 55 45 59 49 56,8 49,4 1,8 4,4 - 0,4 59,8 62,4 30 35 30 32 22 II III

4 1.OG WA 55 45 59 49 57,1 49,8 2,1 4,8 - 0,8 60,1 62,8 35 35 30 33 23 III III

4 2.OG WA 55 45 59 49 57,1 49,8 2,1 4,8 - 0,8 60,1 62,8 35 35 30 33 23 III III

5 EG WA 55 45 59 49 60,8 53,5 5,8 8,5 1,8 4,5 63,8 66,5 35 40 34 37 27 III IV

5 1.OG WA 55 45 59 49 61,0 53,6 6,0 8,6 2,0 4,6 64,0 66,6 35 40 34 37 27 III IV

5 2.OG WA 55 45 59 49 60,7 53,4 5,7 8,4 1,7 4,4 63,7 66,4 35 40 34 36 26 III IV

6 EG WA 55 45 59 49 55,1 47,7 0,1 2,7 - - 58,1 60,7 30 35 30 31 - II III

6 1.OG WA 55 45 59 49 56,0 48,7 1,0 3,7 - - 59,0 61,7 30 35 30 32 - II III

6 2.OG WA 55 45 59 49 56,4 49,1 1,4 4,1 - 0,1 59,4 62,1 30 35 30 32 22 II III

7 EG WA 55 45 59 49 50,1 42,8 - - - - 53,1 55,8 30 30 30 30 - I II

7 1.OG WA 55 45 59 49 52,2 44,9 - - - - 55,2 57,9 30 30 30 30 - II II

7 2.OG WA 55 45 59 49 54,0 46,6 - 1,6 - - 57,0 59,6 30 30 30 30 - II II

8 EG WA 55 45 59 49 47,5 40,2 - - - - 50,5 53,2 30 30 30 30 - I I

8 1.OG WA 55 45 59 49 49,3 42,0 - - - - 52,3 55,0 30 30 30 30 - I II

8 2.OG WA 55 45 59 49 51,9 44,6 - - - - 54,9 57,6 30 30 30 30 - I II

1 EG WA 55 45 59 49 45,4 38,2 - - - - 48,4 51,2 30 30 30 30 - I I

1 1.OG WA 55 45 59 49 46,7 39,6 - - - - 49,7 52,6 30 30 30 30 - I I

1 2.OG WA 55 45 59 49 48,4 41,2 - - - - 51,4 54,2 30 30 30 30 - I I

2 EG WA 55 45 59 49 45,3 38,1 - - - - 48,3 51,1 30 30 30 30 - I I

2 1.OG WA 55 45 59 49 46,8 39,6 - - - - 49,8 52,6 30 30 30 30 - I I

2 2.OG WA 55 45 59 49 48,5 41,3 - - - - 51,5 54,3 30 30 30 30 - I I

3 EG WA 55 45 59 49 45,5 38,2 - - - - 48,5 51,2 30 30 30 30 - I I

3 1.OG WA 55 45 59 49 47,0 39,7 - - - - 50,0 52,7 30 30 30 30 - I I

3 2.OG WA 55 45 59 49 50,0 42,7 - - - - 53,0 55,7 30 30 30 30 - I II

4 2.OG WA 55 45 59 49 50,2 42,9 - - - - 53,2 55,9 30 30 30 30 - I II

5 2.OG W WA 55 45 59 49 51,1 43,8 - - - - 54,1 56,8 30 30 30 30 - I II

6 2.OG WA 55 45 59 49 50,3 43,1 - - - - 53,3 56,1 30 30 30 30 - I II

7 EG WA 55 45 59 49 44,0 36,8 - - - - 47,0 49,8 30 30 30 30 - I I

7 1.OG WA 55 45 59 49 47,4 40,2 - - - - 50,4 53,2 30 30 30 30 - I I

7 2.OG WA 55 45 59 49 50,4 43,2 - - - - 53,4 56,2 30 30 30 30 - I II

1 EG WA 55 45 59 49 48,5 41,2 - - - - 51,5 54,2 30 30 30 30 - I I

1 1.OG WA 55 45 59 49 49,6 42,3 - - - - 52,6 55,3 30 30 30 30 - I II

2 EG WA 55 45 59 49 48,5 41,2 - - - - 51,5 54,2 30 30 30 30 - I I

2 1.OG WA 55 45 59 49 49,7 42,5 - - - - 52,7 55,5 30 30 30 30 - I II

3 EG WA 55 45 59 49 47,7 40,4 - - - - 50,7 53,4 30 30 30 30 - I I

3 1.OG WA 55 45 59 49 49,9 42,6 - - - - 52,9 55,6 30 30 30 30 - I II

4 EG WA 55 45 59 49 45,2 38,0 - - - - 48,2 51,0 30 30 30 30 - I I

4 1.OG WA 55 45 59 49 48,7 41,5 - - - - 51,7 54,5 30 30 30 30 - I I

Lr DTV

Tag Nacht Tag

dL ORW

Spalte 8 für die Festsetzung

maß.Außenlärmpegel  La                          

(Lr  Tag + 3dB(A) / Nacht + 13dB(A))                  

DIN 4109:2016-07

R´w,ges / dB E-DDIN4109:2017 

Aufenthaltr./Übernachtungsr.

R´w,ges / dB DIN4109:2016-

07 

Aufenthaltr./Übernachtungsr.

Spalte 4 Spalte 5 Spalte 7 Spalte 9

erfl. 

Pegeldiffernze 

wenn           

nachts >49
Tag Nacht

Immissionspegel / dB(A)

IGW 16.BImSchV

Lärmpegel                                   

DIN4109:2016-07

Tag

IO 2

IO 2
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S
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Spalte 1

Nacht

Immissionsort 
dL IGW

Spalte 6Spalte 2 Spalte 3

ORW DIN 18005

Nacht

IO 1

O

N

W

S



 Anlage 4, Tabelle Außenbauteile/ Schalldämmmaße  DIN4109

Spalte 10

Tag Nacht

Fass.Nr. STW Richt. Nutz >=70 >=60 Bezug Tag Bezug Nacht Bezug Tag Bezug Nacht Bezug Tag Bezug Nacht Bezug Tag Bezug Nacht

Lr DTV

Tag Nacht Tag

dL ORW

Spalte 8 für die Festsetzung

maß.Außenlärmpegel  La                          

(Lr  Tag + 3dB(A) / Nacht + 13dB(A))                  

DIN 4109:2016-07

R´w,ges / dB E-DDIN4109:2017 

Aufenthaltr./Übernachtungsr.

R´w,ges / dB DIN4109:2016-

07 

Aufenthaltr./Übernachtungsr.

Spalte 4 Spalte 5 Spalte 7 Spalte 9

erfl. 

Pegeldiffernze 

wenn           

nachts >49
Tag Nacht

Immissionspegel / dB(A)

IGW 16.BImSchV

Lärmpegel                                   

DIN4109:2016-07

Tag

Spalte 1

Nacht

Immissionsort 
dL IGW

Spalte 6Spalte 2 Spalte 3

ORW DIN 18005

Nacht

1 EG WA 55 45 59 49 45,6 38,4 - - - - 48,6 51,4 30 30 30 30 - I I

1 1.OG WA 55 45 59 49 46,9 39,7 - - - - 49,9 52,7 30 30 30 30 - I I

1 2.OG WA 55 45 59 49 47,6 40,4 - - - - 50,6 53,4 30 30 30 30 - I I

2 EG WA 55 45 59 49 47,5 40,2 - - - - 50,5 53,2 30 30 30 30 - I I

2 1.OG WA 55 45 59 49 50,0 42,7 - - - - 53,0 55,7 30 30 30 30 - I II

2 2.OG WA 55 45 59 49 52,4 45,1 - 0,1 - - 55,4 58,1 30 30 30 30 - II II

3 EG WA 55 45 59 49 50,3 42,9 - - - - 53,3 55,9 30 30 30 30 - I II

3 1.OG WA 55 45 59 49 53,1 45,8 - 0,8 - - 56,1 58,8 30 30 30 30 - II II

3 2.OG WA 55 45 59 49 54,4 47,1 - 2,1 - - 57,4 60,1 30 35 30 30 - II III

4 EG WA 55 45 59 49 56,0 48,7 1,0 3,7 - - 59,0 61,7 30 35 30 32 - II III

4 1.OG WA 55 45 59 49 57,1 49,7 2,1 4,7 - 0,7 60,1 62,7 35 35 30 33 23 III III

4 2.OG WA 55 45 59 49 57,1 49,8 2,1 4,8 - 0,8 60,1 62,8 35 35 30 33 23 III III

5 EG WA 55 45 59 49 61,3 54,0 6,3 9,0 2,3 5,0 64,3 67,0 35 40 34 37 27 III IV

5 1.OG WA 55 45 59 49 61,4 54,0 6,4 9,0 2,4 5,0 64,4 67,0 35 40 34 37 27 III IV

5 2.OG WA 55 45 59 49 61,0 53,6 6,0 8,6 2,0 4,6 64,0 66,6 35 40 34 37 27 III IV

6 EG WA 55 45 59 49 56,0 48,6 1,0 3,6 - - 59,0 61,6 30 35 30 32 - II III

6 1.OG WA 55 45 59 49 56,5 49,2 1,5 4,2 - 0,2 59,5 62,2 30 35 30 32 22 II III

6 2.OG WA 55 45 59 49 56,5 49,2 1,5 4,2 - 0,2 59,5 62,2 30 35 30 32 22 II III

7 EG WA 55 45 59 49 52,8 45,5 - 0,5 - - 55,8 58,5 30 30 30 30 - II II

7 1.OG WA 55 45 59 49 54,1 46,8 - 1,8 - - 57,1 59,8 30 30 30 30 - II II

7 2.OG WA 55 45 59 49 54,6 47,3 - 2,3 - - 57,6 60,3 30 35 30 30 - II III

8 EG WA 55 45 59 49 51,4 44,1 - - - - 54,4 57,1 30 30 30 30 - I II

8 1.OG WA 55 45 59 49 52,2 44,9 - - - - 55,2 57,9 30 30 30 30 - II II

8 2.OG WA 55 45 59 49 53,2 45,9 - 0,9 - - 56,2 58,9 30 30 30 30 - II II

1 EG WA 55 45 59 49 45,6 38,5 - - - - 48,6 51,5 30 30 30 30 - I I

1 1.OG WA 55 45 59 49 47,3 40,2 - - - - 50,3 53,2 30 30 30 30 - I I

2 EG WA 55 45 59 49 45,3 38,1 - - - - 48,3 51,1 30 30 30 30 - I I

2 1.OG WA 55 45 59 49 48,6 41,4 - - - - 51,6 54,4 30 30 30 30 - I I

3 EG WA 55 45 59 49 45,3 38,1 - - - - 48,3 51,1 30 30 30 30 - I I

3 1.OG WA 55 45 59 49 47,8 40,6 - - - - 50,8 53,6 30 30 30 30 - I I

4 EG WA 55 45 59 49 49,1 41,8 - - - - 52,1 54,8 30 30 30 30 - I I

4 1.OG WA 55 45 59 49 50,1 42,9 - - - - 53,1 55,9 30 30 30 30 - I II

5 EG WA 55 45 59 49 50,1 42,8 - - - - 53,1 55,8 30 30 30 30 - I II

5 1.OG WA 55 45 59 49 50,9 43,6 - - - - 53,9 56,6 30 30 30 30 - I II

6 EG WA 55 45 59 49 49,9 42,7 - - - - 52,9 55,7 30 30 30 30 - I II

6 1.OG WA 55 45 59 49 50,7 43,5 - - - - 53,7 56,5 30 30 30 30 - I II

Spalte 1 Immissionsort

Spalte 2 Orientierungswert ORW DIN 18005 

Spalte 3 Immissionsgrenzwert IGW 16.BImSchV

Spalte 4 Immissionspegel Straße

Spalte 5 Überschreitung ORW

Spalte 6 Überschreitung IGW

Spalte 7 maßgeblicher Außenlärmpegel DIN 4109-2016-07

Spalte 8 erf. Bau Schalldämm-Maß (Aufenthalt./Übern.) auf Grundlage des Lärmpegelbereichs

Spalte 9 erf. Bau Schalldämm-Maß  (Aufenthalt./Übern.) in 1-dB-Schritten gemäß E-DIN 4109-1/A1:2017-01

Spalte 10 notwendige Pegeldifferenz aus Fenster + Vorbau für das erreichen einen Innenraumpegel von 30 dB

W

S

N

O

N

W

S

O

IO 3

IO 4
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Anlage 5 
Auszug aus dem Hamburger Leitfaden 

„Lärm in der Bauleitplanung 2010“ 

 

 














